
In der Senatssitzung am 24. Februar 2026 beschlossene Antwort 

L 06 
 
 
Wann wird das „kurz- und mittelfristige Personalversorgungskonzept Schule“ 
fortgeschrieben? 
 
Anfrage der Abgeordneten Fynn Voigt, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 22. Januar 2026 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wann beabsichtigt der Senat das „kurz- und mittelfristige Personalversorgungs-
konzept Schule für das Land Bremen“, das im März 2023 erstmals erschienen ist, zu 
aktualisieren? 
 
2. Aus welchen Gründen ist bislang keine jährliche Aktualisierung erfolgt, obwohl das 
„kurz- und mittelfristige Personalversorgungskonzept Schule“ auf dynamischen Prog-
nosen (unter anderem Schülerinnen- und Schüleranzahl, Fachkräftemangel) beruht? 
 
3. Inwiefern ist eine verlässliche und vorausschauende Personalplanung im Schulbe-
reich möglich, wenn das „kurz- und mittelfristige Personalversorgungskonzept 
Schule“ entgegen der eigenen Zielsetzung nicht jährlich fortgeschrieben wird? 
 
 
Zu Frage 1: 
Der Senat beabsichtigt das Personalversorgungskonzept zum Schuljahr 2027-2028 
zu aktualisieren. 
 
Zu Frage 2: 
Hauptgrund sind die volatilen und dynamischen Schülerzahlentwicklungen der letz-
ten Jahre. Die Ergebnisse des Zensus 2022, vor allem aber die Auswirkungen der 
durch den Ukrainekrieg bedingten Zuwanderungsbewegungen, führten zu deutlichen 
Unsicherheiten in den Prognosen der Schülerzahlentwicklung. Diese ist aber die we-
sentliche Grundlage für eine verlässliche Fortschreibung der Personalbedarfe. Des-
halb musste die aktualisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes 
als Grundlage für eine Fortschreibung der Schülerzahlprognose abgewartet werden. 
Diese Grundlagen liegen zwischenzeitlich vor. In einem ersten Schritt wird jetzt durch 
den Senator für Kinder und Bildung eine Aktualisierung der Schulstandortplanung 
vorgenommen. In einem zweiten Schritt wird dann die Fortschreibung des Personal-
versorgungskonzeptes angegangen.  
 
Zu Frage 3: 
Die tatsächliche Personalplanung im Schulbereich erfolgt im Rahmen der Jahrespla-
nung der Unterrichtsversorgung. Hier werden die Bedarfe schulscharf, auf Grundlage 
der realen Schülerzahlen ermittelt, in der Sollzuweisung berücksichtigt und im Rah-
men der Personalsteuerung gewährleistet. 
  
  


